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Wichtige Information für Wertungsrichter: 

 
 
Wertungsrichteraufwandsentschädigung (Stand 2014): 
 
Im HATV:  Euro 20,00 

Die Vereine sind verpflichtet, die Wertungsrichter der Tageszeit entsprechend 
zu verpflegen. 

 
Im TSH:  Euro 0,25 pro Fahrtkilometer mit dem PKW (Wohnort bis Turnierort, Hin- und 

Rückfahrt) oder Bahnfahrt 2. Klasse 
Liegt die einfache Entfernung vom Wohnort zum Turnierort unter 30 km erhält 
der WR einen Pauschalbetrag von Euro 15,00, höchstens Euro 50,00 
Fahren zwei Wertungsrichter mit einem Auto, sind sie nicht berechtigt, 
zweimal Fahrtkosten abzurechnen! 
Die Vereine sind verpflichtet, die Wertungsrichter der Tageszeit entsprechend 
zu verpflegen. 

 
Im NTV:  Euro 0,20 pro gefahrene Kilometer bis zu einem Höchstbetrag von  

Euro 60,00 (300 km) oder Bahnfahrt 2. Klasse  
  Spesen:  
  bis zu 5 Stunden       Euro 15,00 
  6. Stunde zuzüglich      Euro   5,00 
  7. und jede weitere angefangene Stunde zuzüglich  Euro 10,00 
 
Im TMV:  Euro 0,25 pro Fahrtkilometer mit dem PKW (Wohnort bis Turnierort, Hin- und  
  Rückfahrt) oder Bahnfahrt 2. Klasse.  

 Fahren zwei oder mehrere Wertungsrichter mit einem Auto, können Euro 0,02 
pro km je Mitfahrer abgerechnet werden. 

 Die Wertungsrichterentschädigung beträgt bis vier Stunden Euro 20,00 und 
dann für jede weitere angefangene Stunde Euro 5,00. 
 Die Vereine sind verpflichtet, die Wertungsrichter der Tageszeit entsprechend 
zu verpflegen. 

 
In Bremen:  Fahrtkosten (Wohnort – Veranstaltungsort und zurück) Euro 0,25 je 

gefahrenem km oder Bahnfahrt 1. Klasse (Normaltarif) zuzüglich An-/Abfahrt 
Bahnhof (entsprechend nachgewiesener Kosten) mindestens Euro 10,00, 
maximal Euro 255,00. 

  Spesen / Verzehr: Euro 20,00 Spesenpauschale oder der Veranstaltung 
entsprechend angemessene Verpflegung. Dem Veranstalter bleibt freigestellt, 
ob er den Spesensatz auszahlt oder Verzehr reicht. Sinnvolle Abwandlungen 
(z.B. Verzehrbons) sind ebenfalls zulässig. Für Bremer 
Landesmeisterschaften gilt: Spesenpauschale zuzüglich Verzehr. 

 
GLM HATV/TSH: Euro 0,25 pro Fahrtkilometer mit dem PKW oder Bahnfahrt 2. Klasse  

 zuzüglich Spesen Euro 15,00 
Die Vereine sind verpflichtet, die Wertungsrichter der Tageszeit entsprechend 
zu verpflegen. 
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GLM Nord:  Euro 0,25 pro Fahrkilometer mit dem PKW bis zu einem Höchstbetrag von 

Euro 255,00 oder 
Bahnfahrt 1. Klasse zuzüglich Zuschläge und Platzreservierung gegen 
Nachweis bis zu einem Höchstbetrag von Euro 255,00 oder 
Flug (Wochenendtarif) bis zu einem Höchstbetrag von Euro 255,00 
zuzüglich Spesen Euro 25,00 
Aufenthaltskosten: Bei Anreise über 150 km (einfache Fahrt) und Beendigung 
der Veranstaltung nach 22:00 Uhr eine Übernachtung inkl. Frühstück im EZ 
oder DZ. 
Die Vereine sind verpflichtet, die Wertungsrichter der Tageszeit entsprechend 
zu verpflegen. 

 
Turniere G 55, LS 66: 1 WR aus dem teilnehmenden LTV, Spesen gemäß LTV 

4 WR aus anderen LTVs. Spesen: Bahnfahrt 2. Klasse 
1 ÜN (nach Bedarf DZ), 30 € Tagesspesen 

 
RL und DC:  Bei Anreise mit einem PKW 0,25 € pro Fahrt-Km bis zu einem Höchstbetrag 

von 300,00 € zzgl. Parkgebühren, bei Anreise mit der Bahn Bahnfahrt I. 
Klasse zuzüglich Zuschläge + Platzreservierung gegen Nachweis bis zu 
einem Höchstbetrag von 300,00 € oder Flug (Wochenendtarif) bis zu einem 
Höchstbetrag von 300,00 € zzgl. Parkgebühren. 
b) Aufenthaltskosten 
Für eine Nacht Hotelunterkunft mit Frühstück (auch für eine Begleitung im 
Doppelzimmer), Verpflegung am Veranstaltungstag, 50,00 € Spesen pro 
Turniertag, freier Eintritt zur Veranstaltung für eine Begleitung. 

 
DM und DP:  Bei Anreise mit einem PKW 0,25 € pro Fahrt-Km bis zu einem Höchstbetrag 

von 300,00 € zzgl. Parkgebühren, bei Anreise mit der Bahn Bahnfahrt I. 
Klasse zuzüglich Zuschläge + Platzreservierung gegen Nachweis bis zu 
einem Höchstbetrag von 300,00 € oder Flug (Wochenendtarif) bis zu einem 
Höchstbetrag von 300,00 € zzgl. Parkgebühren. 
b) Aufenthaltskosten 
Für 2 Nächte Hotelunterkunft mit Frühstück (auch für eine Begleitung im 
Doppelzimmer), Verpflegung während des gesamten Aufenthalts (Freitag 
abend bis Sonntag morgen, bei Wochenend-Meisterschaften bis Sonntag 
abend), 50,00 € Spesen pro Turniertag, freier Eintritt zur Veranstaltung für 
eine Begleitung.  

  
 

 
 
Pinneberg, Mai 2014 
 
 
Birgit Blaschke	  


